
Förderverein 
Hospiz
für den 
Landkreis 
Waldshut e.V. 

Vorstand:  

Vorsitzender: Dietmar Wieland, Waldshut-Tiengen
Stv. Vorsitzende: Christa Bader, Waldshut-Tiengen
Schatzmeisterin: Oxana Ernst-Derr, Albbruck-Buch
Schriftführer: Jan Tschentscher, Hohentengen
Beisitzerin: Petra Kaiser, Waldshut-Tiengen
Beisitzerin: Ann-Katrin Schreiner, Lauchringen
Beisitzer: Wolf Morlock, Bad Säckingen

Vereinsanschrift: 

Förderverein Hospiz für den 
Landkreis Waldshut e. V.
Herrn Dietmar Wieland
Zelgweg 10
79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: 07741 4103

E-Mail: 
info@foerderverein-hospiz-landkreiswaldshut.de

www.foerderverein-hospiz-landkreiswaldshut.de

Vereinsnummer: VR 702819
Registergericht: Amtsgericht Freiburg i. Br.

Mit freundlicher Unterstützung der   S Sparkasse 
            Hochrhein

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Förderver-
ein Hospiz für den Landkreis Waldshut e. V. und erkenne/n die 
Satzung vom 08.01.2020 an.

____________________________  ____________
Name/Vorname oder Unternehmen  Geburtsdatum  
   
__________________________________________________
Straße / Haus Nummer

__________________________________________________
PLZ / Wohnort                

_____________________  ___________________
Telefon / Mobil   E-Mail

Jährlicher Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag ist bargeldlos zu entrichten. Der jährliche 
Mindestbeitrag beträgt unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts 
für jede natürliche Person jährlich 50,-- €,               
für Unternehmen, Institutionen, Vereine etc. jährlich 100,-- €.
                
Mein / Unser jährlicher Mitgliedsbeitrag: _________ €

r    Spendenbescheinigung gewünscht 
       (Bei Beträgen unter 300 € genügt der Bankauszug)

SEPA-Lastschriftmandat

Ich / Wir ermächtige/n den Förderverein Hospiz für den Landkreis 
Waldshut e. V. Zahlungen wiederkehrend von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein Hospiz für den Landkreis 
Waldshut e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Innerhalb von acht Wochen ab Belastungsdatum kann ich die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber und Adresse: siehe oben
(bei abweichenden Daten bitte Formular der homepage nutzen)

Kreditinstitut: ___________________________________

IBAN:  DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

r    Datenschutzhinweise, Widerrufsklausel und Kündigungs-
       bestimmungen habe/n ich/wir auf der homepage
       www.foerderverein-hospiz-landkreiswaldshut.de 
       zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

_______________________ _____________________
Ort, Datum   Unterschrift



Wenn in der letzten Lebensphase bei Menschen mit einer 
fortgeschrittenen lebensbegrenzenden Erkrankung ein 
Aufenthalt im Krankenhaus oder zu Hause nicht mehr 
möglich ist, bietet ein stationäres Hospiz die Möglichkeit 
für ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben 
bis zuletzt.

Stationäre Hospize sind eine Ergänzung der ambulanten 
Dienste und ein wichtiger Bestandteil in der pflegerischen 
und medizinischen Versorgung von unheilbar Erkrankten 
in der ihnen noch verbleibenden Lebenszeit. Sie bieten 
sterbenden Menschen eine qualifizierte fachliche Ver-
sorgung und liebevolle Zuwendung in einer geschützten 
Atmosphäre.

Die Planungen für das neue Hospiz in Waldshut-Tiengen 
laufen. Das Evangelische Sozialwerk Müllheim e. V. wird 
diese Lücke in der medizinischen Versorgung im Land-
kreis Waldshut mit einem Investitionsvolumen von mehr 
als 10 Mio. EUR schließen.

Hierfür wird der Investor in der Bahnhofstraße 8 im Stadt-
teil Tiengen einen Neubau „Haus am Glockenberg“ er-
richten. In dem modernen Gebäude sind eine Arztpraxis 
mit Palliativschwerpunkt und eine Tagespflege mit 
zwölf Plätzen vorgesehen. Das Herzstück des Gebäu-
des ist das stationäre Hospiz mit 10 Pflegeplätzen im 
1. Obergeschoss. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 ge-
plant. 

Den Betrieb des Hospizes wird die Diakonische Dienste 
Hochrhein gGmbH übernehmen, die bereits erfolgreich 
das Pflegeheim „Haus am Vitibuck“ in direkter Nachbar-
schaft des zukünftigen Hospizes betreibt. 

Die Finanzierung der stationären Hospize durch die Kran-
ken- und Pflegekassen ist auf 95 % der laufenden Be-
triebskosten begrenzt. Damit soll eine Kommerzialisie-
rung der Sterbebegleitung verhindert werden. Von den 
Versicherten darf kein Eigenanteil erhoben werden. 

Um das laufende Betriebskostendefizit von 5 % abzu-    
decken, wurde am 08.01.2020 der Förderverein Hospiz 
für den Landkreis Waldshut e. V. gegründet mit dem 
Ziel, das stationäre Hospiz ideell und finanziell über Mit-
gliedsbeiträge und Spenden zu fördern. Dafür braucht 
es die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, von 
Unternehmen, Vereinigungen und Institutionen sowie der 
Kommunen, die sich für „ein würdiges Leben bis zuletzt“ 
einsetzen und das Hospiz als wichtige Einrichtung im 
Landkreis Waldshut fördern.

Werden auch Sie Mitglied im Förderverein Hospiz für 
den Landkreis Waldshut e.V. oder unterstützen Sie uns 
mit einmaligen oder wiederkehrenden Spenden. Unser 
Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke. Mitgliedsbeiträge und Spenden 
sind steuerlich absetzbar.

Weitere Informationen und Mitgliedsanträge finden Sie 
auf unserer homepage

www.foerderverein-hospiz-landkreiswaldshut.de

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Spendenkonten: 
Sparkasse Hochrhein 
IBAN DE 24 6845 2290 0077 0884 58
Volksbank Hochrhein 
IBAN DE 43 6849 2200 0002 1712 60


